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Beschluß
über das Statut des Ministeriums für 

Berg- und Hüttenwesen.

Vom 18. Oktober 1956

Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 16. November 
1954 über den Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. S. 915) wird für das Ministerium 
für Berg- und Hüttenwesen folgendes Statut erlassen:

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz des Ministeriums

(1) Das Ministerium für Berg- und Hüttenwesen ist 
ein zentrales Organ der staatlichen Verwaltung und 
untersteht dem Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik. Es ist juristische Person und Haushalts
organisation.

(2) Sitz des Ministeriums ist Berlin.

§ 2
Aufgaben des Ministeriums

(1) Dem Ministerium ist die Leitung der Industrie
zweige Erz- und Kalibergbau, Metallurgie und Gieße
reien übertragen, die zur zentralgeleiteten volkseigenen 
Industrie gehören. In Übereinstimmung mit den Auf
gaben des jeweiligen Volkswirtschaftsplanes hat das 
Ministerium die planmäßige Entwicklung des Berg- und 
Hüttenwesens zu sichern und die Ökonomik seiner ein
zelnen Industriezweige planmäßig zu fördern.

(2) Das Ministerium hat insbesondere folgende Auf
gaben:
l: Aufstellung der Perspektivpläne und Ausarbeitung 

der Ökonomiken der Industriezweige;
2. Aufstellung und Durchführung der Jahrespläne des 

Ministeriums und Festlegung der Aufgaben, welche 
sich daraus für die ihm unterstellten Betriebe und 
sonstigen Institutionen ergeben;

3. Aufstellung, Durchführung und Kontrolle des Haus
haltsplanes und des Finanzplanes des Ministeriums 
nach den hierfür geltenden Bestimmungen;

4. Prüfung und Bestätigung der Pläne der Betriebe 
und sonstigen Institutionen;

5. Einführung der neuen Technik und der modernen 
Betriebsorganisation zur Förderung der Produktion, 
der Arbeitsproduktivität und Rentabilität der Be
triebe;

6. Förderung des Erfindungs- und Vorschlagswesens;
7. Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Qualität der Erzeugnisse;
8; Durchführung von Maßnahmen zum Schutze der 

Arbeitskraft und zur Gewährleistung der tech
nischen Sicherheit in den Betrieben;

9. Durchführung von Maßnahmen zur Ausbildung von 
Facharbeitern und Entwicklung leitender Kader für 
die Betriebe, das Ministerium und sonstige Insti
tutionen;

10. Förderung und Überwachung der Maßnahmen zum 
Schutze des im Bereich des Ministeriums verwal
teten Volkseigentums;

11. Mitwirkung bei der Schaffung von Gesetzen und 
Verordnungen;

12. Koordinierung der Pläne des Ministeriums mit den 
örtlichen Organen der Staatsmacht;

13. technisch-wissenschaftliche und wirtschaftliche Zu
sammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten des Rates 
für gegenseitige wirtschaftliche Hilfe.

Leitung des Ministeriums
§ 3

(1) Der Minister leitet das Ministerium gemäß Ar
tikel 98 der Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 7. Oktober 1949 (GBl: S. 5) und § 6 des 
Gesetzes vom 16. November 1954 über den Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik. Er ist 
für die gesamte Tätigkeit des Ministeriums sowie 
der ihm unterstellten Betriebe und Institutionen gegen
über der Volkskammer und dem Ministerrat verant
wortlich und rechenschaftspflichtig.

(2) Der Minister entscheidet über alle grundsätzlichen 
Fragen, welche den Volkswirtschaftsplan und den Haus
haltsplan sowie die Struktur, den Stellenplan, den 
Arbeitsverteilungsplan, die Arbeitsordnung und den 
Arbeitsplan des Ministeriums betreffen.

(3) Der Minister erläßt die Statuten der dem Mini
sterium unterstellten Institutionen.

(4) Der Minister entscheidet über die Einbringung von 
Vorlagen in den Ministerrat der Deutschen Demokrati
schen Republik.

(5) Auf Grund und in Durchführung der Gesetze der 
Volkskammer sowie der Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates erläßt der Minister Durchführungs
bestimmungen, Anordnungen, Anweisungen und Ver
fügungen und überwacht deren Durchführung.

(6) Dem Minister ist die Entscheidung Vorbehalten 
über

a) die Berufung und Abberufung
aa) der Leiter der Hauptabteilungen und zentralen 

Abteilungen des Ministeriums, 
bb) der Werkdirektoren und ihrer Stellvertreter 

sowie der Hauptbuchhalter der Betriebe, die 
der Minister besonders benennt, 

cc) der Professoren der Bergakademie Freiberg im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 

dd) der Leiter der Fachschulen, 
ee) der Direktoren der Forschungsinstitute und 

ihrer Stellvertreter;
b) die Festlegung der Planvorschläge des Ministeriums 

zum Volkswirtschaftsplan und zum Haushaltsplan 
sowie über Änderungen, die der Zustimmung des 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission bzw. 
des Ministers der Finanzen bedürfen;

c) die Gründung, Zusammenlegung, Trennung, Ände
rung der Zuordnung und Auflösung von Betrieben 
und sonstigen Institutionen im Einvernehmen mit 
anderen beteiligten zentralen Organen der staat
lichen Verwaltung;

d) die Verwendung der Mittel der zentralen Fonds, 
soweit diese nicht durch gesetzliche Bestimmungen 
oder Ermächtigung des Ministers auf andere 
leitende Mitarbeiter übertragen worden ist.

(7) Der Minister gibt für die Betriebe und sonstigen 
nachgeordneten Institutionen die „Verfügungen und 
Mitteilungen des Ministeriums für Berg- und Hütten
wesen“ heraus.

§  4
(1) Der Staatssekretär ist als Erster Stellvertreter des 

Ministers dessen ständiger Vertreter.

(2) Vertritt der Staatssekretär den Minister im Palle 
seiner Verhinderung, so hat er für diese Zeit die Befug
nisse und Pflichten nach § 3 Absätze 2 bis 7.


